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Spielmusik 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Als Ergänzung zum Pflichtgegenstand Musikerziehung soll Spielmusik die Freude am gemein-
samen Musizieren fördern und das Verständnis für Musik vertiefen. Der Schwerpunkt der Arbeit 
liegt auf dem Musizieren in der Gruppe. Spielmusik kann und soll außerschulischen Instru-
mentalunterricht nicht ersetzen. 
 
LEHRSTOFF: 
 
Spielstücke, regionale Volksmusik; 

Klangexperimente und Improvisa-
tionen 

Musizieren des Lehrers als Hilfe und Ergänzung; gele-
gentlicher Einsatz technischer Medien (Tonbandmit-
schnitte zur Hörkontrolle, Musikbeispiele als Anre-
gung und zum Vergleich 

 
Rhythmische und melodische Begleit-

stimmen zu Liedern 
 

 
DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE: 
 
Die Auswahl der Spielliteratur hat sich am Leistungsvermögen der Gruppe zur orientieren, um 
Überforderungen zu vermeiden. Möglichkeiten zum Musizieren auch gemeinsam mit dem 
Schulchor bei schulischen und außerschulischen Veranstaltungen sollen genützt werden. 


